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Bericht J. Czwalina 

Im Jahre 2021 feierten wir zehn Jahre Gedenkstätte. Für uns war das ein Wun-
der, wenn man bedenkt, dass kein Jahr zuvor vergangen war, ohne dass die 
Existenz der Gedenkstätte in irgendeiner Weise abgesichert war. Im Sommer 
2021 feierten wir über zwei Tage mit vielen Veranstaltungen und Ansprachen 
das Jubiläum. Der Gemeindepräsident von Riehen, und die Bürgermeister der 
umliegenden deutschen Ortschaften bekundeten ihre Solidarität und Unter-
stützungsbereitschaft für unser grenzübergreifendes Projekt der Erinnerung. 
Nach so vielen Jahren Zurückhaltung, erleben wir ein deutliches Tauwetter 
gegenüber der Gedenkstätte. Im Jahrbuch 2021 der Gemeinde Riehen wurde 
erstmals die Gedenkstätte als wichtige Institution der Gemeinderätin gewür-
digt. 

Das Programm mit Vorträgen und Führungen von Schulklassen nahm seinen 
gewohnten Lauf. Coronabedingt mussten wir das Angebot ein wenig herunter-
fahren. 

Das Interesse und die Neugier junger Menschen, sich mit der Vergangenheit 
auseinanderzusetzen, hat uns immer wieder beeindruckt. Die gegenwärtige 
Weltsituation vermehrt bei vielen jungen Menschen das Bedürfnis nach Orien-
tierung und nach Sortierung ihrer eigenen Werte. Es macht einen dankbar, 
diesen jungen Menschen als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Ein 
Highlight des Jahres 21 war die Erkenntnis, wie ausgezeichnet das freiwillige 
Mitarbeiterteam zusammen steht und sich ehrenamtlich einsetzt. Vielen Dank 
für diese aussergewöhnliche Standhaftigkeit und freundschaftliche Zusam-
menarbeit. Nach wie vor können wir leider nur auf ehrenamtlicher Ebene die 
Gedenkstätte führen. Die Notwendigkeit für die Gedenkstätte eine vollamtli-
che Leitungskraft zu rekrutieren, bahnt sich an. Wir hoffen auf Zuwendungen, 
um dieses Ziel im Jahr 2022 zu erreichen. 

In den Gesprächen mit Zeitzeugen und auch den letzten Holocaust Überleben-
den, realisieren wir immer wieder, dass die Zeit oft keine Wunden heilt und 
bittere Wurzeln aus der Vergangenheit erkannt werden müssen und Wege 
gefunden werden müssen, diese auszureisen. Sechs Jahre vor Beginn dieses 
schrecklichen Krieges zwischen Russland und der Ukraine schrieb ich ein Buch 
über die Wurzeln des nicht heilen wollenden Konfliktes zwischen diesen bei-
den Völkern und beschrieb darin einige Szenarien, warum und wie die Aufar-
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beitung der Vergangenheit funktionieren 
könnte, um stabilen und langfristigen 
Frieden zu erreichen. Wegen der jetzt 
aufbrechenden Konflikte hat dieses Buch 
eine neue Bedeutung gewonnen und ist 
in diesen Tagen zum zweiten Mal aufge-
legt worden. Ich möchte es dem Leser 
dieses Jahresberichtes empfehlen. Titel 
des Buches: die Wirklichkeit einblenden, 
Wege des Friedens. Dittrich Verlag. 

All den engagierten Mitarbeitern und Trä-
gern des Anliegens Gedenkstätte Berlin 
möchte ich heute im Namen des Vereins 
herzlich danken. Es macht Spass, mit euch 
zusammenzuarbeiten. 
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Vorwort zum Buch ‚Die Wirklichkeit einblenden‘ 

‚Verhandeln‘, ‚Verhandeln‘, ‚Verhandeln‘, ‚der einzige Weg zum Frieden!‘, 
hörten wir von namhaften Politikern noch vor einigen Wochen in einer End-
losschlaufe. Als inhaltsleere Hülsen erweisen sich diese Worte einige Monate 
nach Kriegsbeginn und offenbaren die Entfremdung der Diplomatie von der 
Wirklichkeit.  

Niemand hat mit diesem Angriffskrieg auf die Ukraine gerechnet. Zu viele 
Ankündigungen, die wir gehört haben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
nicht eingetreten sind, und zu viele Ereignisse, die uns getroffen haben, 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie niemand angekündigt hat. Die meiste 
Zeit in den Versuchen, Frieden zu erreichen, geht verloren, weil man sich 
nicht die Zeit nimmt, bis zu den Wurzeln der Konflikte zurückzugehen, und 
sie geht verloren, weil man in der Konsequenz dieser Missachtung sich auch 
nicht die Zeit nimmt, zu Ende zu denken und die langfristigen Folgen kurzfris-
tiger Entscheidungen zu bedenken.  

In den Wurzeln der Konflikte allein finden wir das Spurenmaterial für deren 
Bewältigung.  Um schneller voranzukommen, ist man geneigt, Wirklichkeiten 
auszublenden, deren Beachtung aber von grosser Bedeutung sind. Diese 
Wirklichkeiten ordnen sich nicht unseren Vorstellungen von Frieden unter 
sondern wir müssen unsere Friedenskonzepte diesen Wirklichkeiten unter-
ordnen. Der längste Weg kann sich als der kürzeste Weg zur Lösung der Kon-
flikte erweisen. Es gibt keine Abkürzungen. Aller echter Fortschritt hängt von 
denen ab, die sich aufhalten lassen, um schneller voranzukommen.  

Eine der Wirklichkeiten ist die Gegenwärtigkeit unverarbeiteter Vergangen-
heit. Das Erkennen und  das Sichstellen dieser Vergangenheit könnte zum 
Ausgangspunkt werden für  eine neue Zuversicht die uns dem Frieden näher 
bringt.  

Ich habe diesen Text fünf Jahre vor diesem fürchterlichen Angriffskrieg Russ-
lands auf die Ukraine geschrieben und die jeweiligen bis heute nicht aufgear-
beiteten Traumata der Vergangenheit benannt. Ich habe Wege skizziert, wie 
diese «bitteren Wurzeln» ausgerissen werden können.  

Ich gehe nicht auf das gegenwärtige Kriegsgeschehen ein. Ich hoffe, dass die 

in diesem Buch festgehaltenen Gedanken gerade durch Ihre zeitübergreifen-

de Bedeutung ihre aktuelle Bedeutung erhalten.   
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Verein 

Aufgrund der Virus-Situation waren uns bezüglich Veranstaltungen Grenzen 
gesetzt. Wir fokussierten uns auf die Jubiläumsfeierlichkeiten im Sommer.  
 
Es waren sehr schöne Festtage im August unter grosser Beteiligung der Bevöl-
kerung. 
An dieser Stelle wollen wir Johannes Czwalina, der die Gedenkstätte gegrün-
det hat und seither mit grossem Einsatz führt, von Herzen danken für seine 
Initiative und seinen unermüdlichen Einsatz.  
Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Stiftung Gedenkstätte Rie-
hen. 
Verschiedene ehrenamtliche Helfer setzen sich für die Gedenkstätte ein. Wir 
sind sehr dankbar für diese Personen. Der Verein unterstützte J. Czwalina 
nach Kräften. Wir freuen uns über Verstärkung durch weitere Helfer und 
Sponsoren. Ende des Jahres hatte der Verein 35 Mitglieder.  
 
lic. iur. L. Zuber  
(Vorstandsmitglied Verein Gedenkstätte Riehen) 
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Rückblick 
 
Wir blicken auf ein gutes Jahr 2021 zurück. Im Mittelpunkt stand das 10-
jährige Jubiläum im August mit insgesamt 300 Besuchern. Die Bürgermeister 
der umliegenden Orte würdigten den Auftrag der Gedenkstätte und bekunde-
ten ihre Solidarität und Unterstützungsbereitschaft für die nächsten Jahre. 
Der Riehener Gemeindepräsident Hans Jörg Wilde zog eine positive Bilanz 
und übermittelte anerkennende Grüsse der Gemeinde Riehen für die Gedenk-
stättenarbeit. Erstmals erschien im Jahrbuch der Gemeinde Riehen ein mehr-
seitiger, wertschätzender Bericht über das Wirken der Gedenkstätte. Viele 
Schulklassen kamen in die Gedenkstätte und die Anzahl der Besucher erreich-
te einen neuen Höchststand. Das freiwillige Mitarbeiterteam stabilisierte sich. 
Dank der ehrenamtlichen Mitarbeiter wurde auch im Jahr 2021 der reibungs-
lose Betrieb der Gedenkstätte ermöglicht. Zur finanziellen Absicherung der 
Gedenkstätte wurde 2019 eine ‚Stiftung Gedenkstätte‘ gegründet, die mit 
identischen Statuten wie der Trägerverein Ende 2020 das Parterre der Liegen-
schaft erworben hat. Somit wurde eine spürbare Entlastung für die Arbeit des 
Trägervereins erreicht. Wir danken Rudolf Geigy, dem Präsidenten der 
Stiftung für seinen Beitrag, der aus seinem Verantwortungsbewusstsein ent-
stand, die Zukunft der Gedenkstätte zu sichern. (Weitere Stiftungsräte: Elisa-
beth Geigy und Johannes Czwalina). Eine schwere Herzoperation im Mai 2021 
veranlasste mich, die Regelung meiner Nachfolge anzugehen. Dies gestaltet 
sich insofern nicht einfach, als ich einem Nachfolger nicht zumuten kann, mei-
ne Funktion - so wie ich es getan habe - ehrenamtlich und ohne Honorarwei-
terzuführen. Der Verein Gedenkstätte verfügt zurzeit noch nicht über die 
Mittel, eine Person anzustellen. Deswegen sei mir an dieser Stelle die Erwäh-
nung gestattet, dass die Arbeit und der weitere Aufbau der Gedenkstätte nur 
durch Zuwendungen aufrecht erhalten werden kann.  
 
 
 
 
 

Rückblick- Ausblick-Fazit 2021 
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Ausblick 
 
Der offizielle Auftakt im Jahr 2022 war geplant mit einem Vortrag von Prof. 
Wolfram Wette am 18. Januar um 19.30 Uhr in der Gedenkstätte Riehen. 
Leider wurde diese Veranstaltung wegen gesundheitlicher Bedenken kurz-
fristig abgesagt. In diesem Vortrag wollte er sich dem Leben des katholischen 
Pfarrers Leonhard Bauer widmen, dessen mutiger Widerstand gegen das 
politische System der Naziherrschaft mit Verbannung und Entrechtung be-
straft wurde. In der Hoffnung auf eine Entspannung der Corona Pandemie 
sind weitere Veranstaltungen geplant, über die rechtzeitig informiert wird. 
Aufgrund eines Impulses von Prof. Ivan Lefkovits, dem die Langfristigkeit und 
Nachhaltigkeit des Projektes Gedenkstätte auf dem Herzen liegt, wollen wir 
im Jahr 2022 eine ‚Edition Gedenkstätte‘ ins Leben rufen, um wichtige Zeit-
zeugenberichte und Flüchtlingsschicksale u.a. in gedruckter Form vor dem 
Vergessen zu bewahren. Mit einem Basler Verlagshaus befinden wir uns be-
reits in fortgeschrittenen Verhandlungen. Eine Ausstellungserweiterung soll 
verwirklicht werden. Es geht um eine grosse Glasvitrine, in welcher der Besu-
cher alte Koffer vorfindet, in denen er auf originale Zeitdokumente- und Ge-
genstände stösst. Ein erweiterter viersprachiger Prospekt der Gedenkstätte 
ist ebenfalls geplant. Er soll indirekt auf die grenzübergreifende Bedeutung 
der Gedenkstätte die Aufmerksamkeit richten. 
 
 
Fazit 
 
Der Einflussmöglichkeiten einer Gedenkstätte bleiben immer begrenzt. Die 
Erhaltung, die Bewahrung und die Pflege dieses Denkmales bleibt ein wichti-
ges Anliegen. Wir sind mehr denn je davon überzeugt, dass diese bisher ein-
zige Gedenkstätte der Schweiz einen wichtigen Beitrag leistet, einen schick-
salshaften Geschichtsabschnitt vor dem Vergessen zu bewahren und somit 
durch Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit unser Land vor dem Einfluss von 
extremen Weltanschauungen und Ideologien zu schützen hilft.  
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Impressionen Jubiläum 2021 

28. - 29. August 2021 - Einladung 
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Fotos von Tanja Bürgelin-Arslan 
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Erfolgsrechnung 2021 per 31.12.2021 

   Vereinssrechnung pro  [in CHF] 2021 2020 

     

   Mitgliederbeiträge 1'950.00 2'500.00 

   Kassetten / Buchverkäufe 10.00 0.00 

   Einnahmen aus Veranstaltungen 125.50 200.00 

   Betriebsertrag 2'085.50 2'700.00 

   Veranstaltungskosten, Werbung -567.41 -897.95 

   Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften -1'776.18 -2'292.58 

   Bewirtung Gedenkstätte -7'429.70 -1'727.26 

   Strom, Wärme, Wasser  -2'514.85 

   Unterhalts- und Betriebskosten -280.35 -523.68 

   Spontanhilfe, Spenden, Vergabungen  -1'075.00 

   Leistungen Dritter -5'577.99 -4'126.95 

   Reisespesen  0.00 

   Transport -159.73 0.00 

   Nutzung Bahnhaus 0.00 0.00 

   Repräsentationskosten 0.00 0.00 

   Kleininvestitionen -972.54 -1'075.19 

   Büromaterial -228.56 0.00 

   Telefon / Postspesen -353.15 -676.95 

   Informatikaufwand inkl. Leasing -226.65 -407.55 

   Versicherungen, Abgaben, Gebühren -1'668.80 -2'435.80 

   Steuern und Gebühren -103.67 0.00 

   Betriebsaufwand -19'344.73 -17'753.76 

   Betriebserfolg vor Abschr./Finanzerfolg -17'259.23 -15'053.76 

   Abschreibungen -3'844.20 -3'625.59 

   Abschreibungen und Finanzerfolg -3'844.20 -3'625.59 

   Betriebserfolg vor Spenden -21'103.43 -18'679.35 

   Zweckgebundene Spenden 10'500.00 11'907.00 

   Spenden allgemein 18'917.44 21'163.25 

   Spenden 29'417.44 33'070.25 

  Vereinserfolg  (+ = Übersch./- = Verlust) 8'314.01 14'390.90 
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Bilanz per 31.12.2021 

   Bilanz per 31. Dezember  [in CHF] 2021 2020 

     

   Postkonto 31'849.26 22'695.25 

   Umlaufvermögen 31'849.26 22'695.25 

     

   Anlagen, Installationen, Einrichtungen 4'800.00 5'640.00 

   Anlagevermögen 4'800.00 5'640.00 

     

   Total Aktiven 36'649.26 28'335.25 

     

     

   Passive Rechnungsabgrenzung 2'000.00 2'000.00 

   Passive Rechnungsabgrenzung 2'000.00 2'000.00 

     

   Vereinsvermögen am 1. Januar 26'335.25 11'944.35 

   Jahreserfolg 8'314.01 14'390.90 

   Vereinsvermögen per 31. Dezember 34'649.26 26'335.25 

     

   Total Passiven 36'649.26 28'335.25 
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     Basel, 15. Juni 2022 
 
     An die Mitgliederversammlung des  
     Vereins Gedenkstätte Riehen 
     c/o André Zuber, Kassier 
     Grenzacherstr. 473 
     4058 Basel 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als Revisionsstelle habe ich die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz 
und Betriebsrechnung) des Vereins ‚Gedenkstätte Riehen‘ für das am 31. De-
zember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.  
 
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während meine Auf-
gabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Ich bestätige, dass ich 
die Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfülle.  
 
Meine Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufs-
standes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass we-
sentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit 
erkannt werden. Ich prüfte die Posten und Angaben der Jahresrechnung 
mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beur-
teilte ich die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, 
die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahres-
rechnung als Ganzes. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine ausrei-
chende Grundlage für mein Urteil bildet.  
Gemäss meiner Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrech-
nung dem schweizerischen Gesetz sowie den Statuten und dem Reglement 
des Vereins. 
Ich empfehle, die vorliegende Jahresrechnung unter bester Verdankung an 
den Vorstand und den Kassier zu genehmigen. 
 

 Peter Wirz-Zipfel, Burgstrasse 38, CH-4125 Riehen 

Telefon 061 641 40 39 - E-Mail: familie.wirz@bluewin.ch 

Revisionsbericht 2021 
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1.1  Organisation des Vereins 
1.1.1  Vereinszweck 
Unterstützung der Gedenkstätte für Flüchtlinge aus dem 2. Weltkrieg an der 
Inzlingerstrasse 44, 4125 Riehen und deren Betrieb. Ebenso setzt sich der 
Verein für die Aufrechterhaltung der Erinnerung an die jüdischen Flüchtlings-
schicksale im 2. Weltkrieg in Riehen, im Dreiländereck und darüber hinaus 
ein. Des Weiteren engagiert sich der Verein für die Stärkung, Verbreitung und 
Förderung von Werten wie Mut, Zivilcourage, Mitmenschlichkeit und Wert-
schätzung. Deshalb sollen auch Menschen, welche den Flüchtlingen geholfen 
haben, dabei eine gebührende Beachtung finden. 
 

1.1.2 Rechtsgrundlagen 
Gründungsprotokoll vom 11. Februar 2011 
 

1.1.3  Organe des Vereins 
Vorstand 
Johannes Czwalina Präsident Einzelunterschrift 
André Zuber  Kassier  Einzelunterschrift 
Luzia Zuber  Aktuar  ohne Unterschrift 
Paul Fröse  Beisitzer ohne Unterschrift 
Dan Shambicco  Beisitzer ohne Unterschrift 
 

Revisionsstelle 
Peter Wirz, Burgstrasse 38, 4125 Riehen 
 

1.1.4     Anzahl Vollzeitstellen 
Der Verein Gedenkstätte Riehen beschäftigt kein Personal. 
 

2. Grundsätze des Rechnungswesens und der Rechnungslegung 
2.1         Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den neuen Vor-
schriften des Schweiz. Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmän-
nische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis 962 OR) erstellt. Die 
Jahresrechnung besteht aus Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang. 
 
 

Anhang zur Jahresrechnung 31.12.2021 
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2.2 Bewertungsgrundsätze  
Die Bewertungsgrundsätze orientieren sich grundsätzlich an den historischen 
Anschaffungskosten. Es gilt der Grundsatz der Einzelbewertung von Aktiven 
und Verbindlichkeiten. In Bezug auf die Sachanlagen erfolgt das zu An-
schaffungskosten abzüglich der betriebswirtschaftlich notwendigen Ab-
schreibungen. Sämtliche Sachanlagen werden zur Erbringung von Dienstleis-
tungen genutzt und sind betriebsnotwendig. Es werden keine Sachanlange 
zur Renditezwecken gehalten. 
 

3. Transaktionen mit Nahestehenden 
Das genutzte Bahnwärter-Haus ist im Besitz von Johannes Czwalina. Es wird 
keine Miete bezahlt. 
 

4. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Bis zum heutigen Zeitpunkt sind keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
aufgetreten bzw. bekannt geworden, welche einen wesentlichen Einfluss auf 
die Rechnungslegung 2019 hätten. 
 

Basel, 5. Juni 2019  

Kuratorium - Stand 31.12.2021 

Prof. Dr. Wolfgang Benz 
Dr. Gabriele Bergner 
Dr. Charles-Claude Biedermann 
Hartmut Bomhoff M.A. 
Peter Burckhardt 
Dr. Daniel Gerson 
Ulrich Werner Grimm 
Prinz Philip Kiril zu  

Preussen 

Prof. Ivan Lefkovits 
Louis Lewitan 
Michael Mamlock 
Susanne Scheiner-Seifert 
Katharina D. Wälchli 
Prof. Dr. Wolfram  Wette 
Alexander Prinz zu Schleswig-Holstein 
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Ort:   Inzlingerstr. 44, 4125 Riehen 
Mitglieder:   A. L. Zuber, A. Zuber, J. Czwalina, P. u. R. Fretz,  
   M. deVerde 
Dauer:    19.30  – 21.00 Uhr 
Abmeldungen:  P. Schulz, P. Burckhardt, K. Wälchli, M. Monsch,  
   L. Nater, S. deVerde, D. Shambicco 
       
Eröffnung 
L. Zuber eröffnet die MV des Vereins. Die Einladung wurde rechtzeitig an alle 
Mitglieder verschickt. 
Das Protokoll der letzten MV vom 18.6.2020  wird einstimmig genehmigt. 
 
Jahresbericht 2020 
J. Czwalina berichtet über das vergangene Jahr. Es gab drei hochkarätige Ver-
anstaltungen. Weitere wichtige Themen waren die Stärkung des Helferkreises 
durch den Einsatz von neuen Leuten. Der Verkauf des Parterres der Gedenk-
stätte (Inzlingerstrasse 44, Riehen) an die Stiftung Gedenkstätte Riehen war 
ein Meilenstein (November 2020) zur langfristigen Sicherstellung des Weiter-
bestandes der Gedenkstätte.  
Es gibt unterschiedliche Besuchergruppen in der Gedenkstätte: Hörer von 
Vorträgen, Teilnehmer an Führungen, Leute mit persönlichen Erlebnissen, 
aber auch Menschen mit bösen Absichten. Diverse Renovationsarbeiten wur-
den im Jahr 2021 umgesetzt und eine Camera, mit Speicherfunktion wurde 
installiert um Vandalen auf die Schliche zu kommen.  
Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt. 
 
Jahresrechnung 2020 
A. Zuber erläutert die Jahresrechnung mit einem Gewinn von Fr. 14‘390.90. 
Der Revisionsbericht vom 5. Juni 2021 von P. Wirz liegt vor. P. Wirz empfiehlt 
die Annahme der Jahresrechnung. 
 

Protokoll 21.6.2021 - Mitgliederversammlung 

Prof. Ivan Lefkovits 
Louis Lewitan 
Michael Mamlock 
Susanne Scheiner-Seifert 
Katharina D. Wälchli 
Prof. Dr. Wolfram  Wette 
Alexander Prinz zu Schleswig-Holstein 
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b.    Décharge 
Es wird einstimmig beschlossen die Jahresrechnung, bestehend aus Erfolgs-
rechnung, Bilanz zu genehmigen.  
Dem Kassier und dem Vorstand wird einstimmig Décharge erteilt. Der Revisi-
onsbericht wird einstimmig genehmigt.  
 
Die Anschaffung von zwei weiteren Bücherschränken ist geplant  
(Fr. 4‘000.- Franken). Das ist eine sinnvolle Ausgabe zur vereinfachten  
räumlichen Gestaltung der Gedenkstätte. 
 
Diverses 
In Bern ist eine Nationale Gedenkstätte geplant ‚Schweizer Nazi-Opfer des  
2. Weltkrieges‘. 
 
Für das Protokoll: lic. iur. L. Zuber 
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Statuten (Version 20. Juni 2011) 
 
Art. 1 Name, Sitz, Zweck 
Unter dem Namen ‚Verein Gedenkstätte Riehen‘ besteht ein Verein mit Sitz 
in Riehen im Sinne der Art. 60 ff. des ZGB.  
 
Er bezweckt die Gedenkstätte für Flüchtlinge aus dem 2. Weltkrieg an der 
Inzlingerstrasse 44, 4125 Riehen, zu unterstützen und ihren Betrieb zu ge-
währleisten.  
 
Der Verein setzt sich ein für die Aufrechterhaltung der Erinnerung an die jü-
dischen Flüchtlingsschicksale im 2. Weltkrieg in Riehen, im Dreiländereck 
und darüber hinaus. 
 
Des Weiteren engagiert sich der Verein für die Stärkung, Verbreitung und 
Förderung von Werten wie  Mut, Zivilcourage, Mitmenschlichkeit und Wert-
schätzung. 
 
Deshalb sollen auch die Menschen, welche den Flüchtlingen gehol-
fen haben, dabei eine gebührende Beachtung finden.  
 
Art. 2 Mittel 
Zur Verfolgung des Vereinszwecks verfügt der Verein über die Beiträge der 
Mitglieder sowie über Zuwendungen und Erträge aller Art. 

  
Art. 3 Mitglieder 
Mitglieder können natürliche sowie juristische Personen werden. 
Der Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 100.-/Jahr.  
 
Art. 4 Aufnahmeverfahren  
Die Aufnahme von Neumitgliedern kann jederzeit erfolgen. Aufnahmegesu-
che sind an den Vorstand, vertreten durch den Präsidenten, zu richten. Der 
Vorstand entscheidet über die Aufnahme endgültig. Er kann Aufnahmegesu-
che ohne Angabe einer Begründung ablehnen. 
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Art. 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft natürlicher Personen endet in jedem Fall mit dem Tod, 
diejenige juristischer Personen mit dem Verlust ihrer Rechtspersönlichkeit. 
 
Im Übrigen ist ein Austritt aus dem Verein nach Einhaltung einer Kündigungs-
frist von 30 Tagen jederzeit möglich. Die Austrittserklärung ist schriftlich an 
den Vorstand zu richten. 
 
Ein Mitglied kann vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
wenn es den Interessen des Vereins schadet oder das Vereinsleben nachhal-
tig stört. Zur Beurteilung dieses Sachverhaltes sind objektive Massstäbe an-
zulegen. 
Vor einem Ausschluss ist das Mitglied vom Vorstand anzuhören. 
 

Art. 6 Organe 
Organe des Vereins sind:  

a. Die Mitgliederversammlung 
b. Der Vorstand 
c. Die Revisionsstelle 
 

Art. 7 Mitgliederversammlung 
Zur jährlichen Mitgliederversammlung werden die Mitglieder drei Wochen 
im Voraus schriftlich eingeladen, unter Beilage der Traktandenliste. Anträge 
seitens der Mitglieder sind dem Vorstand rechtzeitig einzureichen. Verspätet 
eingereichte Traktanden werden grundsätzlich an der nächsten Mitglieder-
versammlung behandelt. 

Der Vorstand kann zu einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung ein-
laden. Die Einberufung erfolgt nach Vorschrift der Statuten und überdies von 
Gesetzes wegen, wenn ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung verlangt. 

Zirkularbeschlüsse sind möglich und den Beschlüssen der Mitgliederver-
sammlung gleichgestellt.  
Die Mehrzahl der eingegangenen Stimmen sind massgebend. 

Die Mitgliederversammlung ist in jedem Fall beschlussfähig. Sie wird vom 
Präsidenten, im Verhinderungsfall vom Vizepräsidenten, geleitet. 
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Art. 8 Wahlen und Abstimmungen 
Beschlussfassungen erfolgen mit einfachem Mehr der abgegebenen Stim-
men, soweit die Statuten nichts anderes bestimmen. Bei Stimmengleichheit 
hat der Präsident das Recht, den Stichentscheid zu fällen. Stimmvertretung 
ist nicht gestattet. Jedes Mitglied ist von Gesetzes wegen vom Stimmrechte 
ausgeschlossen bei der Beschlussfassung über ein Rechtsgeschäft oder einen 
Rechtsstreit zwischen ihm, seinem Ehegatten oder einer mit ihm in gerader 
Linie verwandten Person einerseits und dem Vereine anderseits. (Art. 68 
ZGB) 

  

Art. 9 Geschäfte der Mitgliederversammlung 
Der ordentlichen Mitgliederversammlung stehen folgende Kompetenzen zu: 

 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung; 

 Abnahme des Jahresberichts des Vorstandes; 

 Abnahme der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle 
sowie 

 Abnahme des Budgets; 

 Entlastung der Organe; 

 Die Mitgliederversammlung kann Vorstandsmitglieder aus wichtigem  

           Grund von Gesetzes wegen abberufen (Art. 65 Abs. 3 ZGB). 

 

Art. 10 Vorstand 
Der Vorstand ist das ausführende Organ des Vereins. Seine Mitglieder führen 
die laufenden Geschäfte und vertreten den Verein nach aussen. Der Vor-
stand beschliesst über sämtliche Geschäfte, soweit sie nicht in die Kompe-
tenz der Mitgliederversammlung fallen. 

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Er konstituiert sich selber und 
wählt neue Vorstandsmitglieder. Der Vorstand wird auf unbestimmte Zeit 
gewählt.  

 Die Vorstandsmitglieder sind automatisch Mitglieder des Vereins. 
Der Vorstand legt den Mitgliederbeitrag fest. 

 Der Vorstand kann die Statuten ändern.  

 Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins; 
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Art. 11 Beschlussfassung 
Der Vorstand besorgt die Geschäfte im Rahmen periodischer Sitzungen. Be-
schlüsse erfolgen mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder des 
Vorstandes. Bei Stimmengleichheit fällt der Präsident den Stichentscheid. 

  
Art. 12 Revisionsstelle 
Der Vorstand bestimmt eine Revisionstelle, welche die Buchhaltung jährlich 
überprüft. 

 
Art. 13 Patronatskomitee 
Das Patronatskomitee unterstützt den Vorstand als Beirat bei der Geschäfts-
führung, durch die Herstellung von Kontakten zur Wissenschaft, Politik und 
zu Sponsoren und Mäzenen.  

Das Patronatskomitee umfasst mindestens drei Mitglieder, welche vom Vor-
stand auf unbestimmte Zeit gewählt werden. 

Das Patronatskomitee trifft sich einmal jährlich. 

 

Art. 14 Haftung 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Jede 
persönliche Haftung von Vereinsmitgliedern oder Vorstandsmitgliedern ist 
ausgeschlossen. 

 

Art. 15 Auflösung des Vereins 
Wird der Verein aufgelöst, entscheidet der Vorstand über die Verwendung 
eines allfälligen Liquidationserlöses. Das nach der Liquidation verbleibende 
Vereinsvermögen ist einer steuerbefreiten Institution mit Sitz in der Schweiz 
zuzuführen. Ein Rückfall an die Mitglieder oder diesen nahe stehenden Per-
sonen ist ausgeschlossen. 

 

Art. 16 Inkrafttreten 
Diese Statuten sind anlässlich der Gründerversammlung vom 11. Februar 
2011 angenommen und in Kraft gesetzt worden und am 20. Juni 2011 er-
gänzt worden. 
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